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Verwaltungsbericht
der Direktion fiir Verkehr,
Energie-und Wasserwirtschaft

Direktor: Regierungsrat Henri Huber
Stellvertreter: Regierungsrat Dr. R.Bauder

Direktionssekretariat

Die vor einem Jahr eingefiihrte neue Organisation der Direk-
tion hat sich recht gut eingespielt, wobei der geringe perso-
nelle Wechsel und der Wille der Mitarbeiter zu gegenseitiger In-
formation und Teamarbeit eine wesentliche Rolle spielten. Im
Verkehrsamt wurde erstmalig die Stelle des Adjunkten in der
Person von Daniel Ziircher, vorher Mitarbeiter auf dem Amt fiir
Beziehungen zur Offentlichkeit, besetzt; ihm obliegt u.a. auch
die Dokumentation und Behandlung weiterer Fragen auf dem
Gebiet des Luftverkehrsanschlusses. Die Aufsicht lber die
Schiffahrtsabteilung lbernahm Arthur Bieler als Nachfolger
des ausgetretenen Jérg Bauder. Beim Wasser- und Energiewirt-
schaftsamt wurde die Stelle eines 3. Geologen geschaffen,dervor
allem auch den interessierten Direktionen (Bauten, Landwirt-
schaft, Forsten) beistehen soll. Ende des Jahres wéhlte der
Regierungsrat hierfiir Dr.Rudolf Gees, zur Zeit Professor an
der Halifax-University in Kanada. Neu bzw. wiederum besetzt
wurden die Stellen je eines Technikers fir die Kreise Jura/
Seeland und Oberland sowie je eines Laboranten fir das Ge-
wésserschutzlabor und die Unterabteilung fiir gewerbliche und
industrielle Abwésser. — Ausgetreten ist der Fachmann fir
Luftverkehrsfragen, P.Kappeler, der eine verantwortungsvolle
Stelle in der Industrie angetreten hat.

Die Rechtsabteilung befasste sich nebst den vielen iblichen
Geschéaften namentlich mit Reglementen fiir Gemeinden und
Gemeindeverbédnde, wobei angesichts der zunehmenden kost-
spieligen Bauten erhéhte Gebiihren und neue Formen &ffent-
licher Abgaben im Vordergrund standen. Fiir die Gemeindezu-
sammenschlisse zeichnen sich neue, dem Privatrecht entlie-
hene Rechtsformen ab, so neben dem Vertrag namentlich
auch die Aktiengesellschaft fir beschrankt hoheitliche Aufga-
ben (Wasserbeschaffung, Kehrichtabfuhr und -verbrennung),
ja sogar der Verein, da sie mehr Beweglichkeit fiir die Fiihrung
der zunehmend technischen Geschéfte versprechen. - Mit Ge-
nugtuung kann festgestellt werden, dass die Gemeinden und
Gemeindeverbédnde vermehrt von Artikel 130a Wassernut-
zungsgesetz Gebrauch machen, eine besonders wichtige Be-
stimmung, welche die rechtlich einwandfreie Festlegung der
Linienflihrung fiir Leitungen aller Art ermdéglicht. Ferner sind
zahlreiche Verfahren fiir die Festlegung von dringlichen
Schutzzonen um Grundwasserfassungen und Quellen gestiitzt
auf Artikel 115 WNG eingeleitet worden. - Recht befriedigend
wickelt sich das in der neuen Olwehrverordnung geregelte In-
kasso der Kosten fiir die Bekdmpfung von Folgen der zahlrei-
chen Olunfille ab. - An prédjudiziellen Rechtsstreitigkeiten ist
namentlich die Verhinderung von Bauten im Einzugsgebiet
einer bedeutenden Grundwasserfassung zu erwdhnen, die
nach Vergleichsverhandlungen vor dem Bundesgericht wirk-

sam geworden ist. Von Interesse ist dabei ein Rechtsgutach-
ten, in welchem eine Entschéadigungspflicht fiir derartige Nut-
zungsbeschrankungen aus gewésserschutz- und gesundheits-
polizeilichen Griinden dem Grundsatz nach verneint wird. Vom
Bundesgericht wurde die Schliessung einer Kiesgrube im
Grundwasser gutgeheissen; ein weiterer solcher Fall aus dem
Aaretal ist vor dem Regierungsrat als Rekursinstanz héngig.
Besondere Schwierigkeiten bereitet die Existenz von Wasser-
kraftrechten, welche die dringliche Korrektion verschiedener
Flussldufe behindern. - Wegen mangelnder oder ungentigen-
der Beachtung kantonaler Gewé&sserschutzverfligungen sind in
letzter Zeit in vermehrtem Masse Strafanzeigen erstattet wor-
den.

In der Gesetzgebung kam es zur Behandlung der rechtlichen
Grundlagen fiir die Erstellung des hydrogeologischen Karten-
werks und einer klareren Unterscheidung zwischen 6ffent-
lichen und privaten Gewéssern. Nachdem fiir die umstrittene
Finanzierungsfrage eine Losung gefunden worden war, verab-
schiedete der Grosse Rat im Februar 1971 die Anderung des
Wassernutzungsgesetzes zuhanden des Volkes. — Die Direk-
tion erliess Bestimmungen Uber die Bewilligung und ein
Pflichtenheft fiir Tankrevisionen, ferner ein Kreisschreiben an
die Gemeinden {iber die Organisation der Olwehr. Besonders
intensiv war die Beteiligung an eidgendssischen Erlassen, so
insbesondere {iber die Binnenschiffahrt, wo sich letzten Endes
die bernische Auffassung durchsetzte, wonach zur langst fal-
ligen Rechtsvereinheitlichung in der Schweiz ein Rahmenge-
setz aufzustellen sei. Desgleichen war der Kanton eingehend
mit der Revision des eidgendssischen Gewdsserschutzgeset-
zes beschdftigt, sieht er sich doch dank seiner Vielgestaltigkeit
praktisch fast allen Problemen auf diesem Gebiete gegentiber-
gestellt.

Die Wasserwirtschafts- und Gewdsserschutzkommission ist
namentlich im Zusammenhang mit den Bestimmungen tiber
das hydrogeologische Kartenwerk zu Rate gezogen worden. -
Die kantonale Kommission fiir Fluglarmfragen arbeitete einen
neuen Entwurf des Anhanges V zum Betriebsreglement des
Flugplatzes Belpmoos aus, der am 20.Juli vom Eidgendssi-
schen Luftamt und der Flugplatzkonzessiondrin gutgeheissen
wurde.

Motionen und Postulate: Fiir die Bootsordnung am Bielersee
wird immer noch auf die Einreichung des in Auftrag gegebe-
nen Gutachtens gewartet, wédhrend sich am Thuner- und
Brienzersee die Regionalplanungsverbénde mit dieser Frage
beschéftigen (Motion Kunz, Thun). - Zum Schutz der Merlin-
quelle (Motion Kohler, Biel) sind einerseits gegeniiber mehr
als 250 Liegenschaftsbesitzern in Prés d'Orvin Einzelverfligun-
gen erlassen worden; andererseits ist das Gutachten fiir die
Schutzzone seitens der Stadt Biel nach Einholung von Ergén-
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zungen im Januar 1971 abgeliefert worden, so dass an die Be-
reinigung der Schutzzone im Einzugsgebiet herangetreten wer-
den kann. — Die Heliswiss wird 1971 ihr neues Gebdude auf
dem Belpmoos in Betrieb nehmen, so dass die Frage tiber ihr
Verbleiben gelost zu sein scheint (Motion Fankhauser). -
Nachdem sowohl das Eidgendssische Gewdésserschutzamt als
auch die EAWAG den Zeitpunkt fiir die Einfihrung der dritten,
chemischen Stufe der Abwasserreinigung kommen sehen,
wird der Regierungsrat anfangs 1971 eine entsprechende Ver-
fligung erlassen (Motion Kohler, Biel). - Die Reinigung der
alten Aare wird von der Baudirektion im Verein mit s&émtlichen
interessierten Gremien an die Hand genommen (Motion Marti).
- Die Frage der Gebiihrenregelung fiir Bootsanbindeplétze im
Seeland ist im wesentlichen geregelt, fiir den Nidau-Bliren-

Kanal nach einem Punktesystem, im Bootshafen Mérigen mit

einfachen Tarifen, wahrend an der alten Zihl wegen der kom-
plizierten Rechtsverhéltnisse noch einige Abkldrungen zu tref-
fen sind (Postulat Gyger). - Die Aufhebung privater Kehricht-
ablagerungen macht einigen Fortschritt, hédngt aber im
" wesentlichen von der Erstellung regionaler Kehrichtverbren-
nungsanlagen oder sog. geordneter Deponien als Ubergangs-
Idsung (Motion Haas) ab.

Verkehrsamt

Der Vollzug der Volksbeschliisse vom 4.Mai 1969 {iber das Ge-
setz betreffend die konzessionierten Transportunternehmun-
gen und vom 26.Oktober 1969 iiber die dritte bernische Privat-
bahnhilfe brachten dem Verkehrsamt einmal mehr eine ins Ge-
wicht fallende zusétzliche Arbeitslast.

Dem Grossen Rate wurden insgesamt fiinf Vorlagen unterbrei-
tet. Drei davon regelten den Kapitaleinsatz des Kantons Bern
auf Grund der dritten bernischen Privatbahnhilfe (Volksbe-
schluss vom 26.0ktober 1969). Eine vierte Vorlage sah den
Kapitaleinsatz fiir die Privatbahnhilfe 1971 vor, und schliesslich
hatte der Grosse Rat auch iiber einen Kredit fiir die Probleme
des bernischen 6ffentlichen Luftverkehrs (Flugplatz Grosses
Moos) zu entscheiden.

I. Eisenbahnen

A. Schweizerische Bundesbahnen

Im Personenbahnhof Bern schritten die Bauarbeiten am kiinfti-
gen Aufnahmegebé&ude riistig voran. Zu Beginn des Berichts-
jahres wurden die Rdume des Bahnhofbuffets und die Gepéck-
expedition in die fertiggestellten Bauten ldngs des Bollwerkes
und des neuen Bahnhofplatzes verlegt. Gleichzeitig ergaben
sich fiir einzelne weitere Dienststellen des Bahnhofes Disloka-
tionsfragen, die ohne Beeintrdchtigung des Tagesablaufes ge-
16st wurden.

Im Vorbahnhof Wylerfeld begannen die Arbeiten zur Einrich-
tung eines Schnellgutbahnhofes, der vom Verwaltungsrat der
Bundesbahnen mit rund 43 Millionen Franken veranschlagt
wurde.

In Langenthal kamen die Bauarbeiten am neuen Aufnahmege-
bdude planméssig, aber nur langsam voran. Zwischen dem

Gemeinderat von Langenthal und der Kreisdirektion Il der Bun- -

desbahnen (Luzern) kam eine Einigung liber das Bauvorhaben
zustande. Bis Ende 1971 wird das neue Aufnahmegebdude im
Rohbau weitgehend beendigt sein. Die vollumféngliche Inbe-
triebnahme mit Einschluss der Stellwerk- und Sicherungsanla-
gen ist aber kaum vor dem Jahre 1972 zu erwarten.

Nach der Inbetriebnahme der Doppelspur zwischen Biel und
Tischerz begannen im Berichtsjahre die Verhandlungen fiir
den Landerwerb zwischen Tischerz-Twann-Ligerz. Im Enteig-
nungsverfahren fiir den Ausbau auf Doppelspur blieben am
Ende des Berichtsjahres drei Einsprachen unerledigt, die sich
auf das Gebiet der Gemeinde Twann erstrecken. Dariiber wird
das Eidgen6ssische Amt fir Verkehr bzw. das Bundesgericht
Entscheide zu treffen haben.

Die Werbestelle fiir den Grenzbahnhof Delle hat im Berichts-
jahre recht gute Arbeit geleistet. Im Guterverkehr (Wagenla-
dungen) war es méglich, dem erwdhnten Grenziibergang ver-
mehrten Verkehr zuzufiihren. Zu wiinschen (ibrig l&dsst nach
wie vor der Personenverkehr, den die Bundesbahnen und die
Franzésische Nationale Eisenbahn-Gesellschaft (SNCF) nur
gegen angemessene Entschddigung aufrechterhalten.

B. Ubernahme der BLS-Gruppe durch den Bund

Die Ubernahmeverhandiungen zwischen der Létschbergbahn
(BLS) und den drei von ihr mitbetriebenen Unternehmungen
(BN, GBS, SEZ) sind im Berichtsjahr nicht weiter vorangekom-
men. Insbesondere war es nicht méglich, mit einer Botschaft
des Bundesrates den eidgendssischen Réten Bericht und An-
trag liber den Riickkauf der BLS-Gruppe zu unterbreiten. Mog-
licherweise hangt die Verzogerung mit den immer noch pen-
denten Ubernahmeverhandlungen des Bundes mit der Rhiti-
schen Bahn (RhB) zusammen, die dem Bund ebenfalls ein Ge-
such um Ubernahme gestellt haben.

C. Eisenbahngesetz und Privatbahnen

Mit Botschaft vom 12. August 1970 unterbreitete der Bundesrat
den eidgendssischen Raten Bericht und Antrag liber verschie-
dene. Anderungen am Eisenbahngesetz des Bundes vom
20.Dezember 1957 in seiner Fassung vom 5.0ktober 1967 be-
ziiglich Lastenverteiler zwischen Bund und einzelnen Kanto-
nen. Es wird beantragt, den schwer mit Privatbahnlasten be-
driickten Kantonen eine Erleichterung zu schaffen durch
Reduktion des Mindestanteils auf 15% fiir eisenbahngesetz-
liche Leistungen, anstelle der bisherigen 30%.

Ferner wird beantragt, das Eisenbahngesetz in Artikel 95 Ab-
satz 2 auszudehnen auf schienenfreie Betriebe, die auf Grund
von Artikel 57 des Eisenbahngesetzes entstanden sind, und
auf solche Uberlandbetriebe (Autobus- und Trolleybusunter-
nehmungen), die eine Verkehrsbedienung anbieten, die gegen-
tiber derjenigen von Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs
als gleichwertig bezeichnet werden kann. Die vom Nationalrat
in der Dezembersession verabschiedete Vorlage geht an den
Standerat. Mit einem Postulat beauftragt der Nationalrat den
Bundesrat zurUberprUfung der Anwendung des sechsten Ab-
schnittes des Eisenbahngesetzes auf konzessionierte Trolley-
bus- und Autobusbetriebe, der die Abgeltung gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen und unternehmungsfremder Lasten
ordnet.

Mit Beschluss vom 7.Juli 1970 hat der Bundesrat die Verord-
nung zum sechsten und siebenten Abschnitt vom 19.Dezem-
ber 1958 teilweise geédndert. Der Begriff «Bahnen des allgemei-
nen Verkehrs» wurde gegeniiber seiner Fassung gemdss Bun-
desratsbeschluss vom 27.November 1964 erweitert.

Am 8.Januar 1971 erliess das Eidgen6ssische Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartment ein neues Verzeichnis der Bah-
nen des allgemeinen Verkehrs. Im Gebiet des Kantons Bern wur-
den neu die Seilbahnen Biel-Leubringen und Biel-Magglingen
aufgenommen. Die Bahnen des allgemeinen Verkehrs erhalten
auf Grund von Artikel 51 des Eisenbahngesetzes eine « Abgel-
tung ihrer gemeinwirtschaftlichen Leistungen» aus Bundesmit-
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teln von jéhrlich einem Drittel der verordnungsgeméssen Ab-
schreibungen.

D. Gesetz iiber die konzessionierten Transport-
unternehmungen

Das am 4. Mai 1969 in Kraft getretene Gesetz wurde im Berichts-
jahr hinsichtlich seines zweiten Abschnittes vollumfanglich an-
gewendet. Dieser Abschnitt ordnet die Hilfeleistung des Kan-
tons im Zusammenwirken mit dem Bund auf Grund der Eisen-
bahngesetzgebung und der Postverkehrs-Gesetzgebung des
Bundes. Im Herbst wurde eine Verordnung zum dritten Ab-
schnitt des Bernischen Gesetzes vorbereitet, der die Sonderlei-
stungen des Kantons fiir Konzessionshetriebe ordnet, die der
Bundeshilfe nicht oder nicht in vollem Umfange teilhaftig wer-
den. Zu ordnen ist insbesondere die in Artikel 13 vorgesehene
Hilfe an Verkehrsbetriebe in stadtischen Regionen.

E. Bauarbeiten und Betriebsfragen einzelner Bahnen

Solothurn-Zollikofen-Bern-Bahn (SZB)

Durch den harten Winter 1969/70 kamen die Tiefbauarbeiten an
den Verkehrsanlagen in Worblaufen arg in Rickstand, der bis
Ende des Berichtsjahres nicht vollstdandig aufgeholt werden
konnte. Immerhin konnte die neue Signal- und Stellwerkanlage
mit einem modernen Gleisbildstellwerk in Betrieb genommen
werden. Das Geleise der Dorflinie Worblaufen-Zollikofen
wurde ab Bahnhof Worblaufen bis nahe zur Haltestelle Steini-
bach auf die Westseite der friihern Staatsstrasse T1 auf
Eigentrasse verlegt. Die Geleiseanlage des Depots samt Zu-
fahrt zu den Bahnhofgeleisen wurde vollsténdig neu erstellt
und in Betrieb genommen. Fiir das Bahnhofgeb&ude, das als
neunstéckiges Hochhaus mit Biirordumen und Wohnungen fiir
Dritte geplant ist, konnte das eidgendssische und kantonale
Baubewilligungsverfahren zum Abschluss gebracht werden.
Im unterirdischen Bahnhof Bern wurden die vier Geleise auf
ihre definitive Lange von 160 m gebracht, die provisorische Ab-
fertigungsbaracke entfernt und die modernen neuen Dienst-
rdume fiir das Stationspersonal bezogen. In der Gemeindeab-
stimmung- vom 3.Mai stimmten die Stimmbiirgerinnen und
Stimmbiirger der Stadt Bern einem Gemeindebeitrag von 7 Mil-
lionen Franken fiir die tiefer zu legende Doppelspur Worblau-
fen bis Nordportal des doppelspurigen Schanzentunnels mit
einem positiven Stimmenverhéltnis von 6:1 zu. Im Herbst be-
gannen langs der Tiefenaustrasse in Bern Rodungsarbeiten,
nachdem eine Vereinbarung zwischen Bund, den Kantonen
Bern und Solothurn sowie der SZB fiir ein technisches Er-
neuerungsprogramm im Ausmasse von 27 Millionen Franken,
wovon filir die erwdhnte Doppelspur 21 Millionen Franken
reserviert sind, allseitig unterzeichnet war. Am 5.Februar 1970
bewilligte der Grosse Rat zugunsten der SZB einen Kantons-
beitrag von Fr.8920000.—, der zu Lasten der dritten bernischen
Privatbahnhilfe (Volksbeschluss vom 26.Oktober 1969) geht.

Vereinigte Bern-Worb-Bahnen (VBW)

Im Friihjahr begannen die Bauarbeiten am Dreischienenge-
leise zwischen Ittigen und Bolligen mit rund einem Kilometer
Baulédnge. Wenig spéter wurden auch Anpassungsarbeiten an
der Geleiseanlage Bolligen in Angriff genommen, die bis Jah-
resende weitgehend zum Abschliuss kamen. Wegen des dich-
ten Zugsverkehrs mit téglich bis zu achtzig Personen- und
Guterziigen mussten komplizierte Bauvorgdnge und héaufige
Nachtarbeit in Kauf genommen werden. Die gleichen Voraus-
setzungen galten auch fir die Fahrleitungsanlagen, die voll-
stédndig neu montiert werden. Unter der Leitung des leider auf

Jahresbeginn 1971 unerwartet verstorbenen technischen Chefs
der VBW kamen auch die Arbeiten zur Anpassung der Gleich-
stromspannung (1250 Volt) mit Inbetriebnahme einer neuen
Gleichrichteranlage in Worb riistig voran. Die Inbetriebnahme
des Dreischienengeleises zwischen Worblaufen und Deisswil
erfolgt voraussichtlich auf den Fahrplanwechsel im September
1971.

Biel-Téuffelen-Ins-Bahn (BTI)

Das im Herbst 1969 in Angriff genommene Baulos zur Tren-
nung ven Bahn und Strasse zwischen der Briicke {iber den
Hagneckkanal und Dorfausgang Ost von Hagneck kam wegen
Landerwerbsschwierigkeiten und des harten Winters 1969/70
stark in Verzug. Anfangs September war es moglich, das
neue, auf die Siidseite der Staatsstrasse Nidau-Ins und von
dieser abgetrennte Streckengeleise auf eine Linge von rund
750 m in Betrieb zu nehmen. Die provisorische Uberquerung
der Staatsstrasse Ostlich des Dorfeinganges wurde mit einer
Signalanlage gesichert, die von den Ziigen der BTI| automa-
tisch gesteuert wird. Die Anlage konnte am 26.Januar 1971 von
der Aufsichtsbehdrde des Bundes, als technisch den eidge-
nossischen Vorschriften entsprechend, in Betrieb genommen
werden. Wegen &dusserst schlechten Baugrundes kamen die
Bauarbeiten fiir die unterirdische Endstation Biel im Gebiet der
Abstellanlage des SBB-Personenbahnhofes nur schleppend
voran. Der natiirlich gewachsene Boden, auf welchem die
Dammschiittung des Personenbahnhofes Biel ruht, besteht
vorwiegend aus einer wasserundurchldssigen, kompakten
Lehmschicht, womit der Bauvorgang erheblich erschwert wird.
Mit der Trennung von Bahn und Strasse zwischen Ipsach und
Ins und der Vollendung des Bauloses Hagneck-Ost verlauft
die BTl zwischen den beiden Ortschaften lediglich noch mit
einem Kilometer Lange im Gebiet der Gemeinde Sutz-Lattrigen
im Bereich der Staatsstrasse.

Solothurn-Niederbipp-Bahn (SNB)

Das Dreischienengeleise zwischen Niederbipp und dem Tank-
lager Wartmann in Oberbipp mit rund zwei Kilometer Baulédnge
wurde am 16. April in Anwesenheit von Bundes-, Kantons- und
Gemeindebehérden, der Unternehmung Wartmann AG und
der Bahnverwaltung dem Betrieb ilibergeben. Die Zufuhren
flissiger Treib- und Brennstoffe hatten bereits einen Monat
friher eingesetzt. Durch internationale Konflikte konnten im
Berichtsjahr die vorgesehenen Auffiillquoten nicht ganz er-
reicht werden. Erfreulich sind die Aussichten, dass das an-
fanglich mit 120000 t bemessene Tanklager im Jahre 1971 vor-
aussichtlich auf die doppelte Kapazitdt ausgedehnt werden
soll. - In der Endstation Solothurn der SNB konnte die Gelei-
seanlage in ihrer endgliltigen Lage dem Betrieb libergeben
werden.

Oberaargau-Jura-Bahnen (OJB)

In Zusammenarbeit mit der bernischen Baudirektion (Kreis IV)
begannen im Friihjahr die Arbeiten zur Trennung von Bahn
und Strasse im Gebiet der Gemeinde Aarwangen zwischen
Aarebriicke und Scheurhof mit einer Bauldnge von rund 300 m
(bahnseitig). Mit einem insgesamt drei Wochen dauernden
Unterbruch des Bahnbetriebes kamen die Bauarbeiten an Bahn
und Strasse im Herbst zum Abschluss. Mit der Vollendung
dieses Abschnittes verlduft die Bahn zwischen Langenthal
und Niederbipp (OJB) nur noch im Dorfzentrum von Aar-
wangen mit einer Lénge von rund 250 m in der Staatsstrasse 97.

Chemins de fer du Jura (CJ)

Gestilitzt auf einen Notenwechsel zwischen Frankreich und
dem Eidgenossischen Politischen Departement wurde der
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Giiterverkehr zwischen Bonfol und Pfetterhouse am 4.Januar
des Berichtsjahres eingestellt. Auf Schweizer Seite wurde die
Zustellung von Wagenladungen ab Bonfol nach zwei Indu-
striebetrieben aufrechterhalten. Mit den Anschliessern konnte
eine Verstdndigung gefunden werden, der die CJ, Bund und
Kanton Bern die Genehmigung erteilten. — Bis Jahresende
konnte keine Losung gefunden werden beziiglich der Aufhe-
bung des Stationsdienstes in Les Reussilles, deren Verkehrs-
umfang in den letzten finf Jahren recht massiv stagniert. In
der Novembersession deponierten die Herren Grossrate Marc
Haegeli und Roland Stahli ein Postulat, das eine weitere Uber-
prifung der Angelegenheit zum Ziele hat. Auf Grund einer Be-
sprechung, die Ende Januar 1971 stattgefunden hat, scheint
eine Verstandigung im Bereiche des Mdglichen zu sein. Sie
fallt in das Jahr 1971.

Montreux-Oberland-Bahn (MOB)

Auf Grund einer Intervention des Verkehrsamtes im Septem-
ber beim Sekretariat der Kommission des Bundesrates zur
Uberpriifung der Betriebs- und Verkehrsverhiltnisse einzelner
konzessionierter Eisenbahnen (Kommission Prof. Angehrn,
ETH Ziirich) war eine Empfehlung zuhanden des Bundesrates
tiber die Strecke Zweisimmen-Lenk (12 km) auf Beginn des
Jahres 1971 zu erwarten. In einem Zwischenbericht, der dem
Regierungsrat gegen Ende Januar 1971 zugekommen ist, befir-
wortet die Mehrheit der erwéhnten Kommission die Beibehal-
tung und die Modernisierung der Schmalspurbahn zwischen
Zweisimmen und Lenk. — Das allgemeine technische Erneue-
rungsprogramm der MOB-Stammstrecke Gstaad bis Montreux
kam Ende 1970 weitgehend zum Abschluss. Mit diesem als Er-
folg zu bezeichnenden Abschluss féllt auch der altersbegriin-
dete Riicktritt von Herrn Direktor Robert Widmer zusammen,
dem die Leitung der MOB seit 1951 anvertraut war. Der Verwal-
tungsrat wahlte zum Nachfolger Ende August Herrn Edgar Sty-
ger, der seit einigen Jahren im technischen Dienst der MOB
steht.

Berner-Oberland-Bahnen (BOB)

Am 8.Juni konnte die neue Depotwerkstétte in Zweiliitschinen
in vollem Umfange in Betriecb genommen werden. Das vom
Bund gewdhrte Darlehen von Fr.3450000.— wurde nicht in vol-
lem Umfange beansprucht. Das Darlehen wird tiber die Defizit-
deckung gemaéass Artikel 58 und 60 des Eisenbahngesetzes mit
flinf Prozent verzinst, wobei der Bund 70% und der Kanton
Bern 30% zu entrichten haben. Ab 1975 ist das Darlehen dem
Bund aus Abschreibungsmitteln der BOB mit jéhrlichen Quo-
ten von Fr.345000.— innert zehn Jahren zuriickzuzahlen. Der
Riickgang der damit verbundenen Zinsbetreffnisse richtet sich
zwischen Bund und dem Kanton Bern nach dem Verteiler-
schliissel gemé&ss Artikel 56 des Eisenbahngesetzes, das
heisst, dem Bund werden 60 und dem Kanton Bern 40% der
jeweiligen Kapitalrestanzen verrechnet. — Auf Grund der dritten
Privatbahnhilfe (Volksbeschluss vom 26.0Oktober 1969) wurde
die Ausweichstelle «Sandweidli» zwischen Zweillitschinen
und Lauterbrunnen mit einer elektrischen Sicherungsanlage
ausgerlistet, die eine automatische Bedienung ohne Personal
gewdhrleistet. Gegen Jahresende begann die Ablieferung von
zehn Personenwagen, Typ SBB-Briinig, die bis Ende Februar
1971 zum Abschluss kommen wird. Der Bund bevorschusste
die Lieferfirma (SIG Neuhausen) fir eine féllige Teilzahlung
der BOB von rund einer Million Franken, um von einer Gemein-
schaftsbestellung SBB-BOB mit entsprechendem Mengenra-
batt Gebrauch machen zu kénnen. — Am 18.November gab der
Grosse Rat auf Grund der dritten bernischen Privatbahnhilfe
einen Teilbetrag von Fr.1600000.- zugunsten der BOB frei. Die-
sem Betrag steht ein Bundesanteil von Fr.2400000.- gegen-
Uber. Der Regierungsrat wurde mit dem erwahnten GRB zur

Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Bund, dem Kan-
ton Bern und der BOB-Verwaltung erméchtigt.

Létschbergbahn (BLS)

Das Eidgendssische Amt fiir Verkehr als Aufsichtsbehorde
des Bundes lber die konzessionierten Eisenbahnen wies fiir
das Rechnungsjahr 1969 die BLS an, ab diesem Jahre die Ab-
schreibungssétze der Schweizerischen Bundesbahnen anzu-
wenden, die etwa um einen Drittel héher sind, als diejenigen
der Privatbahnen des allgemeinen Verkehrs geméss Abschrei-
bungsverordnung des Bundesrates vom Dezember 1958. Damit
sank der Uberschuss des Betriebsertrages der BLS um anné-
hernd eine Million Franken, wovon aber ein Drittel {iber die Ab-
geltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen als Ertrag wieder
eingekehrt werden konnte. — Im Berichtsjahr hat die BLS die
Lange des Ausweichgeleises der Station Blausee-Mitholz in
Richtung Kandergrund auf rund 1700 m erhéht und gleiche
Arbeiten auch an der Siidrampe Goppenstein-Brig in die
Wege geleitet. Damit wird die Leistungsfahigkeit der Lotsch-
bergroute von Jahr zu Jahr, besonders fir den internationalen
Gutertransport, verbessert. - Der Autobusbetrieb zwischen In-
terlaken-Ost/West bis Bonigen hat sich im Berichtsjahr be-
wahrt. Die Geleiseanlagen zwischen der Briicke liber die Liit-
schine und der Endstation der seinerzeitigen «Bodelibahny -
Bonigen — wurden entfernt.

Bern-Neuenburg-Bahn (BN)

Nach Abschluss des im Jahre 1961 in die Wege geleiteten Hil-
feleistungsprogrammes mit erheblicher Verbesserung der Ge-
leiseanlagen auf offener Strecke und in den Zwischenstationen
(vollverschweisstes Langschienengleis) konnten die Fahrge-
schwindigkeiten fast durchgehend auf 125 km erhéht werden.
Dazu dient insbesondere auch die Ausriistung von Niveau-
libergangen mit automatischen Signal- und Barrierenanlagen.
Auf Fahrplanwechsel Herbst 1970 wurde die Station Feren-
balm-Gurbri in eine unbediente Haltestelle umgewandelt. Die
Gemeindebehorde hat dieser Rationalisierungsmassnahme zu-
gestimmt. — Am Viadukt iber die Saane zwischen Rosshé&u-
sern und Gimmenen wurde, in Fortsetzung von Konsolidie-
rungsarbeiten, .ein Betontrog eingebaut.

Giirbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn (GBS)

Zwischen den Stationen Belp und Wabern wurde mit dem Bau
von zwei Haltestellen «Belp-Nord» und «Breitacher» begon-
nen, die vorwiegend der Verbesserung des Vorortsverkehrs
von und nach der Bundesstadt dienen sollen. In Vorverhand-
lungen zwischen Bund und Kanton Bern wurde ein zweites
technisches Hilfeleistungsprogramm mit der Leitung der GBS
vorbereitet, das dem Grossen Rat voraussichtlich im dJahre
1971 zur Beschlussfassung unterbreitet wird. Das vom Bund
und der GBS vorgesehene Sofortprogramm von 5 Millionen
Franken mit einem Kantonsbeitrag von 2 Millionen Franken un-
terliegt dem neu eingefiihrten fakultativen Finanzreferendum
des Kantons Bern.

Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (EBT)

Nach Annahme des Volksbeschlusses lber die dritte berni-
sche Privatbahnhilfe vom 26.Oktober 1969 und Gewdhrung
einer Vorausleistung von Bund und Kanton Bern (RRB vom
3.September 1969) begannen im Winter 1969/70 die Bauarbei-
ten an der Doppelspur zwischen Oberburg und Hasle-Riiegsau.
Sie waren verbunden mit der Beseitigung des Niveautiibergan-
ges beim «Pfarrhaus» in Hasle und Geleise-Axen-Korrektio-
nen. Gegen Jahresende konnte die Doppelspur dem Betrieb
ibergeben werden. Am 8.Januar 1971 wurde die Doppelspur in
Anwesenheit von Bundes-, Kantons- und Gemeindebehorden,
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der Bahnverwaltung und einer Gésteschar feierlich eingeweiht.
Die Er6ffnung dieser Feier erfolgte mit den Marschen «Grena-
diere» von Hans Honegger und «Bergvolk» von Armin Baur,
vorgetragen von der rund dreissig Mitgliedern z&hlenden
Jugendmusik Oberburg, der neben zwanzig Jiinglingen auch
zehn Bléserinnen angehoren. — Mit der Finanzdirektion konnte
eine Vereinbarung zwischen Bund, den Kantonen Bern und
Solothurn sowie der EBT fiir eine dritte Hilfeleistung bis Ende
des Berichtsjahres weitgehend bereinigt werden. Sie umfasst
insgesamt 27 Millionen Franken. Der diesbeziligliche Ab-
schluss féllt ins Jahr 1971.

Vereinigte Huttwil-Bahnen (VHB)

Fir ein weiteres technisches Erneuerungsprogramm bewilligte
der Grosse Rat am 22.September einen bernischen Kantons-
beitrag von Fr.1460000.-. Ihm steht ein Bundesanteil von
Fr.2730000.— und ein Anteil des Kantons Luzern von
Fr.810000.— gegeniiber. Der bernische Kantonsbeitrag geht zu
Lasten der dritten Privatbahnhilfe gemé&ss Volksbeschluss
vom 26.0ktober 1969. Das mit dem Bund, den Kantonen Bern
und Luzern sowie den VHB vereinbarte Erneuerungsprogramm
sieht insbesondere den Ausbau der Strecke Huttwil-Wolhu-
sen, Stationsausbauten in Affoltern-Weier, Lotzwil und Zell
LU, die Anschaffung von Rollmaterial und Verbesserung von
Sicherungsanlagen an Niveauiibergangen vor. Die diesbeziig-
liche Vereinbarung fiir das 5 Millionen Franken umfassende
Programm konnte bis Jahresende vom Regierungsrat unter-
zeichnet werden.

Sensetalbahn (STB)

Mit Beschluss der Bundesversammlung vom 15.Juni 1970
stimmten die eidgendssischen Réte der Verldngerung der
Konzession der STB und deren Ausdehnung auf die Zweigli-
nie Laupen-Bdsingen FR zu. Die Konzession fiir die Zweiglinie
nach Bésingen war verlangt worden, um dort ein Tanklager der
ESSO-Switzerland zu bauen. Wenig spéter verzichtete die
ESSO auf dieses Bauvorhaben, weil das Gewésserschutzamt
des Kantons Freiburg das in Aussicht genommene Gebiet
«Hanehus» in die Schutzzone A einreihte. Mit dieser Einstu-
fung waren recht kostspielige bauliche Massnahmen verbun-
den, welche die ESSO veranlassten, der STB ihren Verzicht
auf das Tanklager bekanntzugeben. Damit entféllt vorderhand
eine ins Gewicht fallende Ertragsquelle fiir die notleidende
Sensetalbahn.

Sicherung von Niveauliibergdngen

Mit einem Kapitaleinsatz von erstmals Fr.800000.- konnten im
Berichtsjahr rund weitere dreissig Sicherungsanlagen an
Niveaulibergédngen bernischer Privatbahnen eingerichtet oder
aber beseitigt und durch kreuzungsfreie Bauwerke ersetzt wer-
den. Seit 1961 - also innert zehn Jahren - bewegen sich die
Kantonsbeitrdge in einer Gréssenordnung von rund 4 Millio-
nen Franken. Die Zahl der besser gesicherten oder aber mit
Giiterzusammenlegungen beseitigten Niveauiibergénge er-
reicht damit innert zehn Jahren rund 300. — Seit 1969 werden
die Kantonsbeitrdge auch verwendet fiir die auf kleinen Strek-
ken verbleibende Strassenbentitzung bernischer Schmalspur-
bahnen. Um die Sicherung des Bahn- und Strassenverkehrs zu
gewéhrleisten, dréngt sich die Fortsetzung der bisherigen
Massnahmen bis zum Jahre 1975 auf.

Konzessionserneuerungen

Die Bundesversammlung bewilligte im Berichtsjahre die Kon-
zessionen der folgenden Bahnen: Chemins de fer du dJura
(CJ), Standseilbahn Interlaken-Harder (HB), Wengernalpbahn
(WAB) - alle mit Bundesbheschluss vom 4. Mérz 1970 - sowie fiir

die Bahnen der BLS-Betriebsgruppen: BLS, BN, GBS und SEZ
mit Bundesbeschluss vom 17.Mé&rz 1970. Botschaften des Bun-
desrates mit Antrag auf Genehmigung durch die Bundesver-
sammlung erschienen im Berichtsjahre fiir die Emmental-
Burgdorf-Thun-Bahn (EBT) und die Vereinigten Huttwil-Bah-
nen (VHB) am 1. April 1970 sowie fiir die Seilbahn Biel-Leu-
bringen am 14. Oktober 1970.

Im Vernehmlassungsverfahren hatte der Kanton Bern jeweils
auf Grund des zehnten Abschnittes des Eisenbahngesetzes
vom 20.Dezember 1957 (Art.75 bis 79) abzuklaren, welche
Riickkaufsrechte der Kanton und die Gemeinden fiir konzes-
sionierte Unternehmungen geltend machen méchten. Diese
Rechte stiitzen sich auf bisherige Anspriliche aus Aktienbesitz
an den heute bestehenden und zum grossen Teil zusammen-
gefassten Bahnen durch Fusion mehrerer Unternehmungen.
Diese Rechte sind durch die eingegangenen Vertrdge ganz
oder weitgehend mit der Hilfeleistung geméass Privatbahnhilfe-
gesetz des Bundes vom 6. April 1939 abgegolten worden. Sie
richten sich nach Inkrafttreten des Eisenbahngesetzes vom
20.Dezember 1957 auf den 1.dJuli 1958 nur noch auf die eisen-
bahngesetzlichen Normen. Vorbehalten bleiben die Uber-
gangs- und Schlussbestimmungen des dreizehnten Abschnit-
tes dieses Gesetzes mit seinen Artikeln 91 bis 96. Sowohl der
Kanton Bern als auch séamtliche Gemeinden, die an bernischen
Bahnen beteiligt sind, werden bundesseitig als Aktion&re be-
handelt, denen keine Mehr- oder Minderrechte zustehen, als
das im Aktienrecht vorgeschrieben ist. Kantonsseitig behalten
wir nach wie vor die Méglichkeit des Riickkaufsrechtes nach
Abschnitt 10 des Eisenbahngesetzes fiir alle bernischen Kon-
zessionsbetriebe vor.

F. Tilgung von Fremdkapital

Mit Beschluss vom 13.November 1969 gab der Grosse Rat den
restanzlichen Kapitaleinsatz zugunsten der Emmental-Burg-
dorf-Thun-Bahn (EBT) auf Jahresmitte 1970 mit Fr.4700000.—
frei. Sein Beschluss basierte auf der Ziffer 2 des Volksbeschlus-
sesvom 5.Juli 1959 iber die erste bernische Privatbahnhilfe. Der
erwdhnte Betrag wurde den Obligationdren ab Jahresmitte 1970
an den bezeichneten Auszahlungsstellen (Banken) zur Verfii-
gung gehalten. Erwurde bis Jahresende nichtin vollem Umfange
in Anspruch genommen, wie das bei andern schuldnerischen
Unternehmungen friiher auch der Fall war. Nach Obligationen-
recht hat die EBT bis 1980 abzuwarten, welche Titel eingeldst
werden. Der damals verbleibende und nicht bezogene Restanz-
betrag wird dem Staatsvermdgen zugefiihrt. Mit dem GRB vom
13.November 1969 fand die Aktion zur Tilgung von Fremdkapital
einzelner bernischer Konzessionsunternehmungen auf Grund
des Volksheschlusses vom 5. Juli 1959 (Ziff.2) ihren Abschluss
mit einer Summe von etwas {iber 16 Millionen Franken.

Il. Konzessionierte Automobilbetriebe

Zu Beginn des Berichtsjahres wurde der Konzessionsdienst der
PTT-Abteilung und die Defizitdeckung fiir konzessionierte
Automobilbetriebe (Verordnung des Bundesrates vom 15. Okto-
ber1965-VDKA)dem Finanzdienstdes Eidgenéssischen Amtes
flir Verkehr zugeordnet. Mit diesem Transfer waren anfénglich
gewisse Komplikationen bundesinterner Art verbunden. Dazu
kamen bundesseitige Schwierigkeiten beziiglich Erledigung von
Hilfeleistungsgesuchen einzelner bernischer konzessionierter
Transportbetriebe fiir die unerledigten Rechnungsjahre 1968
und 1969.
Bis Ende des Berichtsjahres gelang es, die eingetretenen Riick-
stéande flr die Mehrzahl der konzssionierten Automobilbetriebe
aufzuholen,

13
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I1l. Schiffahrt

A. Konzessionsbetriebe

Die Kantonsregierungen hatten zu einem Entwurf des Eidgenés-
sischen Amtes fiir Verkehr zu einer neuen Verordnung iiber die
konzessionierte und bewilligungspflichtige Schiffahrt Stellung
zu nehmen, die anfangs 1971 in Kraft treten soll. Der neue Erlass
des Bundes soll die Verordnung des Bundesrates vom 19.De-
zember 1910 sowie die Verordnung vom 27. April 1959 iiber die
bewilligungspflichtige Schiffahrt ersetzen und ist den heutigen
Verhéltnissen anzupassen.

Fir den Thunersee bestellte die Létschbergbahn ein neues
Schiff mit tausend Sitzplatzen, das im Friithjahr 1971 in Betrieb
genommen wird. Es ersetzt das Dampfschiff «Blimlisalpy, das
nach sechzig Einsatzjahren verschrottet wird. Damit verschwin-
det derletzte Raddampfer aus der Thunerseeflotte. Ein Kreis von
«Dampfliebhabern» versucht zur Zeit, den Dampfer vor der Ver-
schrottung zu retten und ihn als Attraktion weiterhin in Betrieb
zu behalten. Ob diese Losung in Kauf genommen wird, blieb am
Jahresende ungewiss.

In Brienz wurde auf Beginn der Sommersaison eine neue Lande-
anlage «Brienz-Dorf» in Betrieb genommen, die rund Fr. 45000.-
kostete. Der Kanton beteiligte sich mit einem Beitrag von Fr.
15000.- aus dem privatrechtlichen Fonds fiirtechnische Verbes-
serungen von Eisenbahnen und der Schiffahrt. Die Gemeinde
Brienz leistete einen Anteil von Fr. 5000.—.

Die Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft (BSG) und die von ihr
tibernommene Aareschiffahrt Solothurn-Biel-Neuchatel (SSN)
standen in Verhandlungen mit der Schiffahrtsgesellschaft des
Neuenburger- und Murtensees (LNM) hinsichtlich deren Kurse
zwischen Neuenburg und Biel. Am Jahresende blieb diese An-
gelegenheit pendent, weil die LNM Vorschldge unterbreitete, de-
nen die Verwaltungsorgane der BSG im Blick auf die nach wie
vor in Diskussion stehende Fusion der Unternehmungen der
Jurarandseen und der Aare nicht zustimmen konnten.

Der nasskalte Vorsommer des Berichtsjahres beeintréchtigte
wegen Hochwassers der Aare zwischen Biel und Solothurn ins-
besondere die Kurse der SSN. Wéhrend der Monate Mai und
Juni mussten die Passagiere in Biiren an behelfsméssig einge-
richteten Landestellen umsteigen.

Trotzdem kann das Rechnungsergebnis der BSG als erfreulich
bezeichnet werden. Es gelang, die Schuldrestanz fiir den seiner-

zeitigen Erwerb der drei «Romandieschiffe» in vollem Umfang

abzutragen, womit die Verpfandung des Schiffsparkes der BSG
auf Grund des Bundesgesetzes liber Verpfdndung und Zwangs-
liquidation von Eisenbahnen und Schiffahrtsunternehmungen
(vom 25. September 1917) gel6scht werden konnte.

B. Kleinschiffahrt

Der Bestand an kontrollierten Booten stieg im Berichtsjahr er-
neut um 449 Einheiten, womit ein Totalbestand von 10496 erreicht
wird. Uberdie Einzelheiten orientiert die nachstehende Tabelle. -

Bestand der kontrollierten Kleinboote pro 1969

Laut Berechnungen fehlen auf den bernischen Seen ca. 4000
Bootsanbindeplétze. Es sind deshalb Bestrebungen im Gange,
weitere Bootshéfen und Bootsstege zu schaffen, wobei an die
Griindung einer privaten Gesellschaft mit Beteiligung des Kan-
tons, derinteressierten Gemeinden und privaten Vereinigungen
gedacht wird.

Dermit Beschluss des Grossen Rates vom 3. September 1968 be-
willigte Kleinboothafen Mérigen konnte bereits im Berichtsjahr
teilweise beniitzt werden. Im Laufe des Jahres 1971 werden auch
noch die Umgebungsarbeiten fertiggestellt sein. Dieser Klein-
bootshafen bietet ca. 110 Schiffseinheiten Platz.

Die Abgabe einheitlicher Nummernschilder fiir simtliche Boote
geméss Regierungsratsbeschluss Nr.3740 vom 18.Mai 1965
wurde fortgesetzt und kann als abgeschlossen betrachtet wer-
den.

IV. Gewerbsmaissiger Luftverkehr

Der Linien-Luftverkehr der Swissair/Balair entwickelte sich be-
zliglich der Anschlusskurse nach Kloten und Genf weiterhin er-
freulich. Demgegeniiber stagnierten die zwei Kurse Bern-Paris—
Bern mit Monatsmitteln von lediglich 14 bis 15 Passagieren pro
Flug. Auf Ende des Sommerfahrplanes wurden die beiden Kurse
eingestellt.

Die Entwicklung des Luftverkehrs auf dem Flugplatz Bern-Belp
ergibtfiir das Berichtsjahrund das Vorjahr 1969 folgendes Bild:

Passagiere
1969

1970
Linienverkehr (Swissair/Balair) ohne Transit ... 43420 51 568
Pauschalflugreiseverkehr .................... 2219 2 380
Andere gewerbsmaéssige Fliige ............... 4 522 4 752
Total .o e e 50 161 58 600

Beziglich Planung eines neuen, wetterunabhéngigen und hin-
dernisfreien Einpisten-Flugplatzes auf Grund einldsslicher Un-
tersuchungen durch die Firma Locher AG, Ziirich, empfahl die
grossrétliche Spezialkommission fiir Flugplatzfragen (Prasident
Hirt, Utzenstorf) die Weiterpriifung des Projektes «Grosses
Moos». Die Fortsetzung der Studien wurden im Berichtsjahr der
Verkehrskommission des Grossen Rates libertragen, die sich in
ihrer Sitzung vom 9. Dezember mit dem weiteren Vorgehen be-
fasste. In der allgemeinen Aussprache wurde erneut der
Wunsch gedussert, auch Anschlussmdéglichkeiten {iber die
Autobahn (N1) oder per Bahn nach dem projektierten Flugbahn-
hof der Bundesbahnen (Kloten) zu priifen. Am 18. November be-
willigte der Grosse Rat einen Kredit von Fr. 243562.— zur Fortset-
zung der Projektierungsarbeiten fiir den Flugplatz Grosses
Moos.

Im Seeland hat sich ein Schutzkomitee gebildet, das dem Projekt
den Kampf angesagt hat. Diesem Komitee sind im Laufe des Be-

Art Kreis | Kreis Il Kreis Il Kreis IV Total Vermehrung +
Brienzersee Thunersee Wohlensee Bielersee Verminderung —
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1970
Ruderboote ..............oovvve 256 314 778 869 463 368 562 527 2059 2078 + 19
Motorboote ........ O . 302 355 1148 1263 666 715 2596 2594 4712 4927 + 215
Lastschiffe ohne Motor ........... 2 2 11 12 4 1 6 6 23 21 - 2
Lastschiffe mit Motor ............. 1 1. 10 7 3 . - 12 1 26 19 - 17
Segelboote (Yachten und.Jollen) . 56 57 . 953 1004 31 74 652 680 1692 1815 + 123
Paddelboote ...........oovvuunnn 80 84 434 592 612 612 409 348 1535 1636 + 101
Total s s ¢ o s samnmmmeens 2555 § § SaennG 697 813 3334 3747 1779 1770 4237 4166 10047 10496 + 449
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richtsjahres zahlreiche Gemeinden des Landesteiles Seeland
beigetreten.

V. Luftseilbahnen und Skilifte

Im Berichtsjahr wurde vom Eidgendssischen Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement (EVED) eine Konzession fiir
Luftseilbahnen im Gebiet von Meiringen-Hasliberg erteilt. Das
Projekt sieht die Erschliessung des Hasliberges-ab Talboden
von Meiringen mit einer Kabinen-Luftseilbahn mit grosser
Transportkapazitit und ein System von Skiliften vor.

Gleiche Bestrebungen bestehen auch in Lenk mit der Erschlies-
sung des Biihlberges vom Talboden aus nach Metsch zur Her-
stellung einer Verbindung zum Hahnenmoos und an die neuer-
6ffnete Sesselbahn Geils (Adelboden)-Laveygrat.

Der seit Jahren andauernde Drang zum Bau weiterer Skilifte be-
stand im Berichtsjahr weiterhin. Er trat recht deutlichim Schwar-
zenburgerland (Riischegg),im Emmental und im Jura zutage. Da
sich einzelne der bereits bewilligten Anlagen in wenig schneesi-
cheren Gegenden befinden, haben die Initianten ohne Zweifel da
und dort risikoreichen Unternehmungen das Wort gesprochen.
Mehr und mehr ergeben sich im Vernehmlassungsverfahren zur
Bewilligung von Skiliften, die vom Regierungsrat erteilt werden,
Einsprachen, die vorwiegend mit Konkurrenz bestehender Anla-
gen begriindet werden. Gegen eine im Gebiet von Mirren im
Jahre 1969 bewilligte Skiliftanlage konnte die Einsprache einer
benachbarten Unternehmung nicht erledigt werden. Eine an den
Regierungsrat gerichtete Beschwerde der Nachbarunterneh-
mung wurde unter Kostenfolge abgewiesen.

V1. Fahrplanwesen

Am2.Septembertratdie neue Fahrplanverordnung des Bundes-
rates in Kraft. Sie ersetzt die Verordnung vom 29. November 1946.
Der neue Erlass ist auf die Einfiihrung des Zweijahresfahrplans
der schweizerischen Transportunternehmungen zuriickzufiih-
ren. Das frithere Vernehmlassungsverfahren bei den Kantonen
wurde erheblich gedndert, indem die Kantone jeweilen in denje-
nigen Jahren,in denen kein neuer Fahrplan 6ffentlich aufzulegen
ist, die Interessenten aufzufordern haben, ihre Fahrplanwiin-
sche der zustdndigen Kantonsbehdrde einzureichen. Diesem
Wunsche nachkommend, hat das Verkehrsamt die dreissig
Regierungsstatthalterdmter gebeten, zu Beginn des Berichtsjah-
res entsprechende Publikationen zu erlassen.

Am 15.Dezember des Berichtsjahres erschien der erste Entwurf
zum Zweijahresfahrplan 1971 bis 1973, der unverziiglich zur Auf-
lage und Publikation den Regierungsstatthaltern mit einer ent-
sprechenden Wegleitung zuhanden der Einsprecher iibermittelt
wurde. Die Behandlung der dem Verkehrsamt zugekommenen
sechzig Einsprachen félltin das Jahr 1971.

VIIl. Ausserparlamentarische kantonale
Verkehrskommission

Diese Kommission welche auch in diesem Berichtsjahr nicht zu
Sitzungen einberufen wurde, steht offenbar im Schatten der
grossrétlichen Verkehrskommission. |hre Aufgaben decken
sich weitgehend mit der grossrétlichen Kommission, auch wenn
sie 1963 aus etwas anderen Beweggriinden zusammengestellt
worden war.

Wasser-und Energiewirtschaftsamt

l. Juragewasserkorrektion

A. Regulierwehr und Schiffsschleuse Port

Anzahl der Durchfahrten: 1970: 3067 (1969: 7499). Da sich die
Bauarbeiten der Il. Juragewé&sserkorrektion zwischen Solothurn
und die Emmemiindung verlagert haben, sind die Durchfahrten
der Klappschiffe (1969: 4264; 1970: 64) stark zuriickgegangen.
Das gleiche gilt fiir die Lastkdhne der Sand Meier AG, Nidau, die
ihre Kiesausbeutung bei Meienried eingestellt hat. Hingegen
haben die Personenschiffe mit 1229 Durchfahrten einen neuen
Rekord erreicht (1969: 1172). Auch sind mehr Privatboote durch-
geschleust worden (1970: 1571; 1969: 1551). Mit den Revisionsar-
beiten am Wehr (Rostschutz, elektrische Einrichtungen) wurde
kurz vor Jahresende begonnen.

B. Regulierung der Seen

Nach einem Hochwasser im Februar (450 m?/s) setzte die
Schmelze der grossen Schneemengen im Alpengebiet im April
ein und dauerte bis anfangs Juli. Dabei flossen wédhrend 17
Tagen extrem hohe Hochwassermengen ab (bis 540 m?/s). Da
die Arbeiten der Il. Juragewasserkorrektion, am sogenannten
Emmeriegel unterhalb Solothurn und bei Biiren noch nicht been-
det sind, entstanden Uberschwemmungsschidden im Raume
Haftli-Bliren-Altreu. Ohne die Arbeiten der Il.Juragewésser-
korrektion waren jedoch grosse Uberschwemmungen an den
Juraseen und im oberen Seeland nicht zu verhindern gewesen.
Die Beseitigung der Verengungen bei der Zihlbriicke und bei
St.Johannsen hat zur Folge, dass die Wasserspiegel des Neu-
enburger- und Bielersees sich rasch ausgleichen. Die Differen-
zen machen heute ca. 2 cm aus, wéhrend sie frither bis zu 20 cm
betrugen. Somit ist heute praktisch der vollstandige Ausgleich
der Wasserspiegel der drei Juraseen erreicht..

Das Hochwasser am Thunersee zeigte, dass das Regulierwehr
in Thun nicht mehr den Anforderungen geniigt und angepasst
werden muss. Zugleich ist auch das Wehrreglement neu zu
tiberarbeiten und den Bedurfnissen der Schiffahrt, Fischerei und
dem Kiihlwasserbedarf fiir das Atomkraftwerk Miihleberg anzu-
passen. )

Zur Uberwachung der See- und Flusswasserstidnde wurde eine
neue Zentralpegelfernmeldeanlage und ein Hochwasseralarm-
umleiter im Wasser- und Energiewirtschaftsamt eingerichtet,
welche bei Hochwasser der Emme und der Aare bei'Murgenthal
auch ausserhalb der Blirozeit die zustandigen Beamten tiberihre
Privattelephonanschliisse alarmieren.

C. Bielerseereinigung

Die kalte Witterung und die Hochwasserim Friihsommer verhin-
derten ein starkes Algenwachstum, so dass das M&ahboot nur270
Stunden im Einsatz war. Bei der Bergung von Schwemmbholz
nach dem Unwetter vom 16. August war das Boot wahrend 44
Stunden in Betrieb.

D. Unterhaltsarbeiten an den Kanidlen der l.Juragewds-
serkorrektion

Die zunehmende Senkung der Sohle sowie die Verlandungser-
scheinungen bei den Kanalen verlangten vollen Einsatz der bei-
den Arbeitsequipen.
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Il. Wasserwirtschaft

A. Wasserwirtschaftsplanung

Zu den dringlichsten Aufgaben einer rationellen Nutzung der
ober- und unterirdischen Gewdsser zum Zwecke der Trink-,
Brauch- und Kiihlwasserversorgung sowie der Wasserkraftnut-
zung gehortdie Wasserwirtschaftsplanung, welchein den néch-
sten Jahren starkausgebaut werden muss. Diein der Herbstses-
sion des Grossen Rates in erster Lesung beschlossene Ande-
rung des Gesetzes iiber die Nutzung des Wassers wird die recht-
liche Basis fiir die Grundlagenbeschaffung und die Erstellung
des hydrogeologischen Kartenwerks als wichtigstes Instrumen-
tarium fiir die siedlungswasserwirtschaftliche Planung schaf-
fen.

B. Wasserkraftnutzung

Am 30.Oktober fand die Kollaudation des Kraftwerkes Bannwil
statt. Leider haben die Bemiihungen des Kantons und des Eidge-
ndssischen Amtes fiir Gewésserschutz zur Behebung der Ge-
wisserverschmutzung durch die Abwésser von Solothurn und
der Zellulosefabrik Attisholz noch zu keinem Resultat gefiihrt.
Die Grundwasseruntersuchungen beim Kraftwerk Aarberg lau-
fen weiter. Zufolge der Verschiebung der Liefertermine der Pum-
pen héatte die Anreicherungsanlage fiir das Pumpwerk Gimmiz
erstim Winter in Betrieb genommen werden kénnen. Wegen der
tiefen Frosttemperaturen muss die Inbetriebnahme sogar auf
Frihjahr1971 verschoben werden.

Nach langen und zdhen Verhandlungen mit den freiburgischen
Elektrizitatswerken konnte das Betriebsreglement fiir das Kraft-
werk Schiffenen bereinigt werden, so dass es anfangs 1971 dem
Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet werden kann.

Die Bernischen Kraftwerke haben das Begehren um Vorberei-
tung der Loschung der Konzessionen fiir die Kraftwerke Belle-
fontaine und Theusseretam Doubs gestellt. Die Aufhebung die-
ser Werke verlangen umfangreiche Untersuchungen tber die
Folgen an den Ufern und am Grundwasser des Doubs-Tales.
Auf dem Gebiete der Wasserkraftnutzung ergaben sich fol-
gende Mutationen:

Konzessionsverleihungen 1
Konzessionserneuerungen 2
Konzessionsiibertragungen 4
Konzessionsléschungen 40
Projektierungsbewilligung 1

Im Register der Wasserkraftrechte sind auf Ende 1970 noch total
739 Konzessionen eingetragen, wovon etwa 200 nicht mehr be-
trieben werden und nach 5 Jahren geméss den Gesetzesbhestim-
mungen lber die Nutzung des Wassers geléscht werden miis-
sen.

C. Gebrauchswasserrechte

Ein Hinweis auf den gesteigerten Bedarf an Trink- und Brauch-
wasser zeigt die nachfolgende Zusammenstellung:

1970 1969 Grund- Ober-
wasser flachen-
wasser
I/min 1/min
- Konzessionserteilungen ........ 24 19 129590 53200
(Aaretalwerk I 84000 I/min, See-
wasserwerk Biel 30000 I/min)
- Konzessionsanderungen ....... 2 6
— Bewilligung fiir Eigenbedarf ..... 9 5
- Projektionsbewilligungen ....... 1 1
- Bewilligungen fir voriiberge-
hende Wasserentnahmen ....... 6 3
- Konzessionsléschungen ........ 3 5
- Bewilligung zur Grundwasserab-
senkung wahrend der Bauzeit ... 2 2

D. Wasserrechtsabgaben

Gemadss den Bestimmungen des Dekretes vom 2.September
1968 lUber die Wassernutzungsabgaben und Gebiihren (WAD)
sind die jéhrlichen Wasserzinse fiir Gebrauchswasserrechte
stufenweise in drei gleichen Jahresraten ab 1. Januar 1969 zu er-
hdhen, was folgende Einnahmen ergab:

Wasserrechtsgebiihren Fr. 77560.50 (1969: Fr. 84792.35) ;
Wasserzins von Wasserkraftrechten Fr. 4711589.— (1969: Fr.
4140361.30 inkl. Gebrauchswasser);

Wasserzins von Gebrauchswasser Fr. 741738.70 (1969 nicht aus-
geschieden).

E. Beitrige an Wasserversorgungen

Es wurden an 17 Wasserversorgungsanlagen Beitrdge zugesi-
chert, und 21 Subventionsgesuche sind in Bearbeitung.

F. Grundwasserschutz

Fiir verschiedene regionale und Gemeindewasserversorgungen
wurden die Schutzzonenverfahren eingeleitet (Biitzberg, Ober-
onz, Merlin-Quelle der Stadt Biel, La-Foule-Quelle bei Moutier).
Diese Schutzzonenverfahren verlangen umfangreiche hydro-
geologische Untersuchungen und geben oft zu langwierigen
rechtlichen Auseinandersetzungen Anlass.

I1l. Gewasserschutz

A. Abwasserreinigung und Kanalisationen

Im Jahre 1970 wurden die Abwasserreinigungsanlagen der
Region Wangen-Wiedlisbach, Worblental und der Gemeinden
Beatenberg (ARA Waldegg) und Préles in Betrieb genommen.
Die ARA der Region Biel konnte mit den bereits angeschlosse-

" nen Gebieten auf Ende Jahr einen reduzierten Betrieb aufneh-

men. Leider gehen die Diskussionen i{iber den Hauptkanal der
Stadt Biel immer noch weiter. Die Bausumme fiir die im Bau be-
findlichen Anlagen bel&duft sich auf ca. 112 Millionen Franken.
Die nachstehende Zusammenstellung gibt tiber den Stand der
Abwasserreinigung im Kanton Bern Auskunft:

Stand am 1.Januar 1971 (Einwohner Dezember 1970 ca. 979500)

Anzahl Ange- Bevolke- In % der
Zentrale schlossene rung ca. Gesamtbe-
ARA Gemeinden volkerung
In Betrieb. cuvcvvrmsisse 30 83 449 000 45,8
Im Baw ; ; comsanssssses 13 59 165 000 16,8
Generelle Projekte
vorhanden ............ 15 60 95 000 9,7
Wirtschaftlichkeits-
studien und ARA-
Standort-Studien ...... 62 160 201 000 20,5
Totaluawauem a5 15 & s 120 362 910 000 92,8

Behandelte Subventionsgesuche: 172 (1969: 108).

Bewilligte Staatsbeitrége: Fr.29999589. — (1969: Fr. 25508899.—).
Ausbezahlte Staatsbeitrdge: Fr. 26926944.— (1969: Fr.
26267524.—).

Starke Verzégerungen ergaben sich durch dieimmer langer wer-
denden Liefertermine fiir die Installationen der Kldranlagen. Das
gleiche gilt auch fiir die Montagearbeiten, welche Verspatungen
in den Kldranlagen bis zu einem Jahr hervorrufen kénnen. Auch
der Mangel antechnischem Personal macht sichimmer mehr be-
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merkbar. Die Kredite fiir die Staatsbeitrdge an Trinkwasserver-
sorgungen, Abwasseranlagen und Abfallbeseitigungsanlagen
wurden nichtvollbeansprucht,sodass Fr.8536872.15 auf 1971 zu-
riickgestellt werden mussten. Auf 31.Dezember 1970 waren fiir
72,3% der Bevdlkerung Anlagen in Betrieb, im Bau oder baureife
Projekte vorhanden. Dies entspricht ungefahr dem schweizeri-
schen Mittel.

Im Jura/Seeland sind die Abwasserreinigungsanlagen von La
Neuveville mit Le Landeron sowie die Anschlusskanéle fiir die
Gemeinden Grellingen und Duggingen an die ARA Birs | in
Reinach BL im Bau. ARA-Projekte sind in Bearbeitung fiir die
Regionen Delsberg, Orpund, Pruntrut und Tavannes fiir insge-
samt 34 Gemeinden sowie fiir die Gemeindeanlagen von
Romont und Tramelan. Studien sind in Arbeit fir die Regionen
Minster, Orvin, St.Immer und Diesse-Lamboing. Auch in
den Regionen Té&uffelen und Twann ist man dem erwiinschten
Zusammenschluss durch weitere Abklarungen entschieden
ndhergekommen. Im Laufental wurde die Inangrifinahme der
ARA-Bauarbeiten durch die Verhandlungen {liber den An-
schluss der Holzstoff- und Papierfabrik Zwingen etwas verzé-
gert. — Als erste Gemeinde im Kanton Bern hat die Gemeinde-
versammlung von Liischerz den Kredit fiir eine Abwasserreini-
gungsanlage verworfen. Es bleibt zu hoffen, dass auch hier in
allernéchster Zeit die Einsicht fiir die Dringlichkeit des Gewds-
serschutzes bei den Gemeindebiirgern durchdringen wird. -
Unbefriedigend sind auch die Zustdnde in Prés d'Orvin. — Die
Verunreinigungen des Télchens von Cul des Prés durch die
Abwésser von La Chaux-de-Fonds hat eine Intervention unse-
rer Direktion bei den zustédndigen Behdrden des Kantons Neu-
enburg ausgeldst. Wir werden vom Eidgen&ssischen Amt fiir
Gewdsserschutz tber die Fortschritte in La Chaux-de-Fonds
auf dem laufenden gehalten. Leider ist eine endgililtige Losung
nicht vor 1973 zu erwarten.

Im Mittelland wurden die Zweckverbédnde Belp, Unteres Kie-
sental, Unterer Leberberg (4 solothurnische und 1 bernische
Gemeinde) und nach 25 Jahren Vorarbeit die Region Sensetal
(3 bernische und 3 freiburgische Gemeinden) gegriindet. In der
Region Herzogenbuchsee haben alle Gemeinden bis auf die
Gemeinde Niederdonz den Statuten des Zweckverbandes zuge-
stimmt. - Die ARA Grosshochstetten, eine der ersten im Kan-
ton, ist im Weiterausbau. Folgende Abwasserreinigungsanla-
gen sind im Bau: Region Aarwangen (3 Gemeinden), Region
Burgdorf (13 Gemeinden), Region Grenchen (2 bernische, 2
solothurnische Gemeinden), Region Huttwil (4 Gemeinden)
und ARA Ottenleue (Ferienhauszentrum, Gemeinde Guggis-
berg).

Im Berner Oberland sind die Kldranlagen von Brienz, Thun,
Uttigen, Eriz und Interlaken im Bau. Der Bundesrat hat am
19. August 1970 der ARA-Region Thun einen Bundesbeitrag
“von iliber 28 Millionen Franken zugesichert. Dies ist der zweit-
hdchste in der Schweiz je zugesicherte Bundesbeitrag fiir Ab-
wasserreinigungsanlagen. Baureif ist die ARA Niederried am
Brienzersee. Grosse Fortschritte machte auch die zukinftige
Region Lenk-St.Stephan-Zweisimmen, welche der ARA-Pro-
jektierung des Sammelkanals und der Klédranlage zugestimmt
hat.

Bei der Aufstellung der generellen Kanalisationsprojekte hat
sich eine splirbare Projektierungszusammenarbeit mit den
Ortsplanungen der Gemeinden ergeben. Leider hemmen in
mehreren Gemeinden noch immer heftige politische oder per-
sonliche Auseinandersetzungen die Verhandlungen {iber den
Standort oder die Bauart der Kldranlagen. Padurch geht viel
Zeit verloren, und die Kosten steigen weiter.

An dieser Stelle sei allen Mitgliedern der Vorstéande, der
Zweckverbénde und den zusténdigen Organen der Gemeinden
fiir ihren Einsatz herzlich gedankt.

B. Hauskldranlagen

Die Anzahl der behandelten Gesuche fiir Kanalisationsanla-
gen ausserhalb der Kanalisationsgebiete hat im laufenden
Jahr zugenommen, da viele Baugesuche noch kurz vor dem In-
krafttreten des neuen Baugesetzes eingereicht wurden:

1970: 4840 Gesuche
1969: 4230 Gesuche

Fir abgelegene Hausergruppen und Bergrestaurants wurden
28 mechanisch-biologische Kleinkldranlagen bewilligt. Die oft
schlechte Wartung dieser Anlagen und die rasche Uberla-
stung (zuséatzliche Anschliisse von Nachbarn zur Kostensen-
kung) zwingen die Behorden, diese mechanisch-biologischen
Kleinklaranlagen nur in Féllen zu gestatten, in welchen in abseh-
barer Zeit keine andere Lésung gefunden werden kann.

Fiir die Behandlung der Abwésser aus Schweinezuchtanlagen
und -méstereien zeichnen sich Mdglichkeiten einer mecha-
nisch-biologischen Reinigung oder chemischen Behandiung
ab, wobei jedoch das Problem heute noch nicht endgiiltig ge-
16st zu sein scheint.

C. Industrielle und gewerbliche Abwisser

Im Berichtsjahr galt die Tétigkeit in vermehrtem Masse den Ab-
wasserregionen, die entweder Angaben {iber den Anteil der
industriellen und gewerblichen Abwé&sser zur Ausarbeitung
eines Projektes benotigten oder die unmittelbar vor der Inbe-
triecbnahme der Sammelkldranlage standen.

Zu den ersteren gehort die Abwasserregion «Minstery, die
verhéltnisméssig viele Betriebe der metallverarbeitenden Bran-
che einschliesst, aber in welcher das normalerweise herr-
schende Verhéltnis von zwei Dritteln hauslichen Abwdéssern
und einem Drittel gewerblichen Abwdéssern trotzdem gewahrt
bleibt.

Extreme Verhéltnisse ergaben sich in dieser Beziehung in der
Abwasserregion «Mittleres Giirbetal», wo allein die Abwéasser
aus den Sauerkrautfabriken eine viermal gréssere Belastung
darstellen als die hduslichen Abwéasser des ganzen Einzugs-
gebietes. In Zusammenarbeit mit Fachstellen des Bundes wur-
den die Maglichkeiten einer landwirtschaftlichen Beseitigung
des Garsaftes studiert, womit eine Kosteneinsparung von Fr.
400000.— in Aussicht gestellt werden konnte.

Ebenfalls besondere Probleme traten im Laufental auf, wo zwei
Papierfabriken im Einzugsgebiet der regionalen Kl&ranlage lie-
gen. Am Jahresende waren die technischen Fragen immerhin
soweit bereinigt, dass die Projektierungsarbeiten fiir die regio-
nale Kldranlage ohne Verzégerung weitergefiihrt werden kén-
nen. Die angestellten Voruntersuchungen hatten gezeigt, dass
die Papierfabrikabwédsser nur nach einer chemisch-mechani-
schen Vorbehandlung in die geplante Regionalanlage aufge-
nommen werden kénnen. )
Kurz vor der Inbetriebnahme der Kldranlage Worblental wur-
den die wichtigeren Betriebe dieses Einzugsgebietes nochmals
liberpriift. Dabei erwies sich, dass einzelne Unternehmen den
vereinbarten Sanierungstermin nicht eingehalten haben und
nach der Inbetriebnahme der Anlage entweder den Betrieb
gefahrden oder weiterhin den Vorfluter belasten. Der zur Ein-
richtung einer vorschriftsgemédssen Abwasserbehandlung er-
forderliche Zeitaufwand wird seitens der Industrie h&dufig un-
terschitzt. Auch wird zuwenig beachtet, dass eine befriedi-
gende Lésung der Abwasserfrage einschneidende Anderun-
gen der innerbetrieblichen Verhiltnisse voraussetzt, welche
aber den Fabrikinhaber wertvolle Rohstoffe zuriickgewinnen
lassen.

Auf Jahresende fand die Mitarbeit zum Schutze von Luft und
Wasser in der Umgebung der Raffinerie Cressier ein vorldufi-
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ges Ende. Nachdem alle von der Oberaufsichtskommission
seinerzeit erhobenen Forderungen erfiillt waren, konnte der
Schlussbericht genehmigt und das Einverstédndnis zur Ertei-
lung der definitiven Betriebsbewilligung erklért werden.

1V. Kehrichtbeseitigung

A. Kompostierungsanlagen und Deponien

Das Ziel, im Kantonsgebiet méglichst wenige, dafiir sauber ge-
fiilhrte Abfalldeponien zu fiihren, ist leider immer noch in wei-
ter Ferne. Besonders kleine Gemeinden sind sehr schwer dazu
zu bewegen, vom alten System einer oder mehrerer Kehricht-
gruben, in die jeder Biirger seinen Kehricht selber bringt, ab-
zukommen und sich einer regionalen Beseitigungsanlage an-
zuschliessen. Die Abfalldeponien miissen auch fiir die Beseiti-
gung von Sperrgut, Verbrennungsschlacke und anderen nicht
verbrennbaren Abféllen beibehalten werden.

Fiir die Miira in Biel musste eine Deponie fiir den Kompost bei
Petinesca bewilligt werden, da der Kompostverkauf nicht in der
Lage ist, den Anfall ganz zu ibernehmen. Die geordnete De-
ponie Gummersloch der Gemeinde Koniz erfiillt ihren Zweck,
wird aber viel rascher aufgefiillt als vorgesehen. Aus diesem
Grund wurden mehrere Gemeinden nach Uttigen gewiesen.
Die Bauarbeiten in der Kompostierungs- und Verbrennungs-
anlage gehen planméssig weiter. Durch die Anpassung des
Projektes an die Erfahrungen der Miira in Biel und der Teue-
rung sind Kreditliberschreitungen zu erwarten.

In Uttigen konnte im Herbst eine erste Versuchsetappe einer
grossen regionalen Deponie eréffnet werden. Der Rohkehricht
wird nach dem System der sogenannten Rottedeponie abgela-
‘gert. Ob sich dieses System bewdhren wird, kann heute noch
nicht gesagt werden.

Die 17 Gesuche um neue Kehrichtdeponien beweisen, dass die
Schaffung von regionalen Kehrichtbeseitigungsanlagen weiter-
hin vorangetrieben werden muss. Die kleinen Gemeinden sind
nicht mehr in der Lage, ihre Deponien ordentlich zu fiihren, da
sehr oft auswérts wohnende Leute ihren Kehricht mit ihren
Motorfahrzeugen auf den kleinen, unbewachten Gemeindedepo-
nien ungeordnet ablagern. Kehrichtdeponien kénnen aber nur
aufgehoben werden, wenn den Gemeinden andere Beseiti-
gungsmaoglichkeiten gegeben werden.

Die schadlose Beseitigung von Schlammen aus Hauskldranla-
gen und Benzinabscheidern bildet immer gréssere Schwierig-
keiten. Diese fliissigen Abfélle kénnen kaum schadlos deponiert
werden, da sie zu erhdhtem Saftanfall und damit zu erhdhter Ge-
wissergefahrdung von Kehrichtdeponien fiithren. Fiir die Ben-
zin- und Olabscheiderleerungen muss eine einheitliche kanto-
nale Lésung gefunden werden. In Projektierung stehen zwei
regionale Anlagen im Oberland bzw. im Seeland sowie die
Schaffung eines regionalen Sammeldienstes mit lokalen De-
kantieranlagen.

B. Kehrichtverbrennungsanlagen

Im Berichtsjahr wurden die Kehrichtverbrennungsanlagen von
Moutier (1,5 t/h) sowie die Kleinanlage Wengen (0,5 t/h) eroff-
net.

Einen wichtigen Markstein in der Bildung von regionalen Keh-
richtverbrennungsanlagen bildete die Unterzeichnung des
Griindungsvertrages vom 11.Dezember 1970 fiir die Kehricht-
beseitigungs AG Solothurn/Bern (KEBAG). Die Gemeinde-
vertreter von 31 bernischen Gemeinden, welche tiber 65000 Ein-
wohner aufweisen, haben dem Griindungsvertrag zugestimmt.
Das Einzugsgebiet sieht 130000 Einwohner unseres Kantons

vor. Von den eingeladenen solothurnischen Gemeinden haben
mehr als 80% den Griindungsvertrag unterzeichnet. Insgesamt
werden interkantonal gegen 170 Gemeinden erfasst. Der Pla-
nungsausschuss hat den Ingenieurvertrag mit der Von Roll In-
genieurbiiro AG in Zirich unterzeichnet, so dass mit den De-
tailprojektierungsarbeiten sofort begonnen werden kann. An-
dere Gemeinden haben auch um Zulassung im Vertragsver-
héltnis ersucht. Nachdem feststeht, dass die Versuchsanlagein
Langenthal nicht weiter ausgebaut wird, werden voraussicht-
lich noch mehrere oberaargauische Gemeinden der KEBAG
beitreten.

Der Entscheid der stimmberechtigten Blirgerinnen und Biirger
der Stadt Bern fiir die Vergrdosserung der bestehenden Keh-
richtverbrennungsanlage setzte einer jahrelangen Diskussion
Deponie Teuftal kontra Verbrennung ein Ende. Die Verbren-
nungsanlage der Stadt Bern ist auch fir die Gemeinden in der
Region Bern-West vorgesehen. — Wirtschaftlichkeitsherech-
nungen wurden fiir das Seeland, die Region Tramelan-Tavan-
nes und fiir die Region Delsberg durchgefiihrt. Im Laufental ist
bereits die Projektierung der Kehrichtverbrennungsanlage an
die Hand genommen worden, und auch in der Ajoie ist eine
Studienkommission am Werk. — Stark umstritten ist immer
noch die Standortwahl fiir eine regionale Kehrichtbeseiti-
gungsanlage der Amtsbezirke Interlaken und Oberhasli. Die
Kehrichtverbrennungsanlage von La Chaux-de-Fonds, an wel-
che sechs jurassische Gemeinden angeschlossen werden, ist
im Bau. Fur die baureife Kehrichtverbrennungsanlage von
Langnau im Emmental haben auch luzernische Gemeinden ihr
Interesse bekundet.

Der zunehmende Heizwert des Kehrichts zwingt uns, die in
Ausarbeitung stehenden Projekte stdndig den neuen Gege-
benheiten anzupassen, was vom Laien nicht ohne weiteres ver-
standen wird. Aus diesem Grunde musste die Ofenkapazitat
der projektierten Anlage Solothurn/Bern vergrossert werden,
was Mehrkosten von ca. 5 Millionen Franken ergeben wird.
Desgleichen ist auch bei den im Bau befindlichen Kompostie-
rungsanlagen KEWU mit Mehrkosten zu rechnen.

Den Mitgliedern der Fachausschiisse, welche diese Fragen
auch tber die Kantonsgrenzen hinaus behandeln, méchten wir
hier unsern besten Dank aussprechen und viel Erfolg fir die
Zukunft wiinschen.

V. Olwehr

Auf den 1.Januar 1970 ist die Olwehrverordnung in Kraft getre-
ten. Damit konnten im Laufe des Berichtsjahres die Ausbil-
dungskurse fiir Gemeinde-Olwehrkommandanten und ihre
Stellvertreter durchgefiihrt werden. In Zusammenarbeit mit
den Amtsfeuerwehrverbédnden fanden insgesamt 27 Haupt-
tageskurse statt. Ausserdem wurden mehrere Fortbildungs-
kurse fiir das Feuerwehrinstruktionspersonal (Instruktoren und
Inspektoren) durchgefiihrt. Mit den Behorden des Kantons
Solothurn und des Kantons Freiburg fanden Besprechungen
iber die interkantonale Zusammenarbeit statt. Aufden 1.Januar
1970 trat die neue Organisation in Funktion mit Stiitzpunkten in
Delsberg, Biel (Feuerwehr), Langenthal, Bern, Thun (Feuer-
wehr), Interlaken und Zweisimmen. Die Seepolizei Bielersee und
Thunersee ist fir den Einsatz auf dem Wasser bestimmt. Die
Olwehrstiitzpunkte kamen im Berichtsjahr 44mal zum Einsatz.

V1. Tankanlagen

a) Bewilligte Anlagen fir Heiz- und Dieseldl . 6 759 (5617)
Bewilligte Anlagen fur Benzin ............... 98 (118)
TOMAL ettt et e 6857 (5 735)




192 Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

* ey STAND DER KEHRICHTBESEITIGUNG ENDE 1970
e L'ETAT DE L'ELIMINATION DES ORDURES FIN 1970




Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

193

b) Bewilligte Brenn- und Treibstoffmengen:

Heiz-und Dieseldl ............cocvvuun... 97121 m*® (253 100 m?)

BENZIN, o e s 6585 05 & a SRouSEnss 4555 8 2201 m* (417 md)
c) Defekte Tankanlagen ............... ... 621 (484)

davon abgesprochen .................... 293

zur Reparatur freigegeben ................ 328

an Ort und Stelle kontrolliert .............. 267
d) Gemeldete Olunfalle ............coovvvnn. 132

davon durch Tankkontrolle

behandelt ...........cooiiiiiiiiiiiiin 83

In den oben angegebenen Zahlen sind die Anlagen fiir Heiz-
und Diesel6l, welche auf Grund einer kantonalen Bewilligung
durch die Bauinspektorate der Gemeinden Bern, Biel, Lyss und
Thun selbsténdig behandelt werden, nicht inbegriffen.

Der gewaltige Riickgang an bewilligten Mineralélmengen ist
darauf zurlickzufiihren, dass im Jahr 1970 keine Grosstankan-
lagen in der Gréssenordnung der Tanklager | Oberbipp bewil-
ligt werden mussten. Hingegen sind zur Zeit fiir ca. 745000 m?
Tankanlagen in Behandlung.

In enger Zusammenarbeit mit den Kantoneén Aargau, Basel-
Land, Basel-Stadt, Solothurn, Zirich und Bern ist ein Pflich-
tenheft fiir Tankrevisionsfirmen aufgestellt worden.

Die Abnahme der Olunfélle ist darauf zuriickzufiihren, dass
durch die Gemeindefeuerwehren, welche in den regionalen
Olwehrkursen instruiert wurden, die vielen kleinen Olunfille
ohne Meldung behoben werden konnten. Trotz aller Aufrufe
ereignen sich immer wieder Olunfélle, welche auf Fahrldssig-
keit oder unsachgemdsse Einrichtungen zurlickzufiihren sind.

VII. Geologische Abteilung

A. Schutzzonen

Drei Umstidnde haben dazu gefiihrt, dass vermehrt (17) Unter-
suchungen fiir das Ausscheiden von Trinkwasserschutzge-
bieten durchgefiihrt worden sind:

- In den Gewdésserschutzkarten werden die vermutlichen
Trinkwasser-Schutzgebiete bei allen 6ffentlichen Fassungen
eingezeichnet und beim Vorliegen von Abwasser- oder
Tankbewilligungsgesuchen verlangt, dass vorerst die not-
wendigen Abkldarungen getroffen werden.

- Die von der Ortsplanung unterbreiteten Zonenpléne werden
zuriickgewiesen, wenn der Schutz der Wasserfassung nicht
beriicksichtigt worden ist.

- Bei erteilten Konzessionen zur Grundwasserentnahme wird
die Ausscheidung von Schutzzonen verlangt.

B. Bauzonenpldne

Es sind 12 Zonenpléne gepriift worden. Erfreulicherweise neh-
men die Ortsplaner mit unserer hydrogeologischen Unterabtei-
lung frithzeitig Verbindung auf, so dass sich unliebsame Kor-
rekturen an den Zonenplanen spéter eriibrigen.

~ C. Kiesausbeutungen

Der Bedarf an Rohkies nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Be-
darfsdeckung ist nur méglich, wenn bei der Planung friihzeitig
Wassernutzungs- und Kiesausbeutungszonen ausgeschieden
werden. Neue Kiesausbeutungsanlagen sind deshalb vermehrt
auf regionale hydrogeologische Untersuchungen abzustiitzen.
Durch Zusammenarbeit mit Forstdirektion (Rodungen), Natur-
schutzfachstellen und Gemeindebehdrden sind Bedingungen

festzusetzen, die auch dem Natur- und Heimatschutz Rech-
nung tragen und die schliesslich zur optimalen Rekultivierung
der abgebauten Flachen flihren.

~Vor allem die Wiederauffiillung und Humusierung von alten

Kiesabbauanlagen benétigt volle Aufmerksamkeit. Es wurde
deshalb vermehrt durch Kontrollgdnge die Einhaltung der Ge-
wésser und Landschaft schiitzenden Bedingungen tiberwacht.
52 Kiesausbeutungsgesuche wurden behandelt, wovon 47 be-
willigt werden konnten. Bei den abgelehnten handelte es sich
um Ausbeutungen aus nutzbarem Grundwasser. Bei 10 beste-
henden Anlagen wurden die Bedingungen den neuen Erkennt-
nissen angepasst.

D. Geologische Stellungnahmen

16 Baugesuche und zahlreiche Beratungen bei Abwassergesu-
chen

5 Strassenbauprojekte
11 Flussverbauungen
23 Mineraldltankanlagen
1 Felssturz

3 Rutschungen

1 Friedhof

E. Grundwasserentnahmen

Da es sich immer wieder zeigt, dass die Unterlagen zur Beur-
teilung von Konzessionsgesuchen nicht ausreichen, ist ein In-
genieurbiiro beauftragt worden, Richtlinien zur Beschaffung
der notigen Daten auszuarbeiten. Sie werden Mitte 1971 vorlie-
gen. Es sind 10 Grundwasserentnahmen beurteilt worden; lei-
der ist es vorldufig nur beschrankt moglich, diese im Hinblick
auf eine optimale Bewirtschaftung unserer Grundwasservor-
kommen zu prifen. Die dazu nétigen Unterlagen werden erst
vorliegen, wenn die hydrogeologische Kartierung fir die ein-
zelnen Flussgebiete abgeschlossen sein wird. Es hat sich er-
wiesen, dass vermehrt auch die tempordaren Grundwasserab-
senkungen fiir Bauten erfasst werden missen, da sie das
Grundwasserregime empfindlich storen kdnnen. Besondere
Aufmerksamkeit wird in Zukunft auch der permanenten Grund-
wasserentnahme und -ableitung in Oberflichengewé&sser bei
Bauten zu schenken sein. Um Baukosten zu sparen, werden
immer h&ufiger unkontrolliert wertvolle Wassermengen abge-
leitet.

F. Grundlagenbeschaffung fiir die siedlungs-
wasserwirtschaftliche Planung

a) Hydrogeologisches Kartenwerk (vgl. Ubersichtsskizzen)

In den seit 1969 laufenden Untersuchungsprogrammen konn-
ten folgende Fortschritte erzielt werden:

Aaretal Bern-Thun

Die Datensammlung ist zu zwei Dritteln abgeschlossen, die er-
sten geophysikalischen Untersuchungsprogramme sind aus-
gearbeitet worden.

Emmental

Die Datensammlung ist zu zwei Dritteln erledigt, die ersten
geophysikalischen Sondierungen mit den ergédnzenden A uf-
schlusshohrungen sind durchgefiihrt worden, hydrochemische
Untersuchungen sind in einzelnen Gebieten aufgenommen
worden. In Zusammenarbeit mit einer Wasserversorgung
konnte ein erstes lokales Nutzungskonzept erarbeitet werden.
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Oberaargau

Aus planerischen Griinden sind vor allem die Untersuchungen

im Raume Langenthal geférdert worden. Die vorhandenen

Daten, verbunden mit ergénzenden geophysikalischen Unter-
suchungen, erlaubten einen ersten Bewirtschaftungsplan auf-
zustellen. Einzelne Gemeinden fiihrten in Zusammenarbeit mit
uns auch bereits Detailstudien durch.

Im Seeland, . im Gebiet der Regionen Biel, dstliches Seeland
und Erlach ist ein weiteres Programm ausgearbeitet worden.
Wie bei den obenerwéhnten Untersuchungsprogrammen ist
auch hier der Bund bereit, 30% Subvention zu leisten.

b) Hydrologische Grunddaten (vgl. Ubersichtsskizze)

In Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut der Uni-
versitédt sind die 1969 aufgenommenen Niederschlags- und Ab-
flussmessungen in der Ajoie, im Clos du Doubs, im Emmental
und Oberaargau weitergefiihrt worden. Gleiche Messungen
konnten gegen Ende des Jahres auch im westlichen Seeland
begonnen werden; im Aaretal werden sie anfangs 1971 aufge-
nommen. Im Emmental und Oberaargau sind die Grundwas-
sermessungen weitergefiihrt worden. Bei allen neuen wichti-
gen Grundwasserentnahmen ist verlangt worden, dass regi-
strierende Pegel eingebaut werden, so dass eine Reihe von
permanenten Beobachtungspunkten entstehen.

c) Geologische Dokumentation

Immer mehr wird die geologische Dokumentation fiir Bauvor-
haben konsultiert. Da das neue Baugesetz den Kanton er-
méchtigt, die Resultate geomechanischer Sondierungen einzu-
sehen, wird eine Menge von Daten kiinftig anfallen, deren Ver-
arbeitung einen ziemlichen Arbeitsaufwand mit sich bringen
wird. Wirtschaftlich gesehen lohnt es sich, diese Investition zu
leisten, ermdglicht sie doch die Einsparung zahlreicher Unter-
suchungen. Mit dem Sammeln rein geotechnischer Unterlagen
konnte aus Zeitmangel nicht begonnen werden.

d) Konsequenzkarten (vgl. Ubersichtsskizze)

Da die Interpretation hydrogeologischer Karten fiir den Laien
schwierig ist, wird es nétig sein, verschiedene Konsequenzkar-
ten zu zeichnen. Die Gewdsserschutzkarte ist hiefiir ein Bei-
spiel. Sie zeigt, den heutigen Erkenntnissen entsprechend, die
Tankzoneneinteilung im Sinne der eidgendssischen Vorschrif-
ten von 1967/69 und die Gebiete, die zum Schutze bestehender
oder kiinftiger Grundwasserfassungs- bzw. Anreicherungsan-
lagen mit Nutzungsbeschréankungen belegt werden miissen.
Die Karten werden von privaten Geologiebiiros entworfen und
vom WEA anschliessend bereinigt, damit die Zonenausschei-
dungen nach Maéglichkeit im ganzen Kanton einheitlich getrof-
fen werden. Anschliessend werden sie angedruckt und den
Gemeinden zur Stellungnahme vorgelegt, bevor der Auflage-
druck erstellt wird. Ende 1970 lagen 4 Auflagedrucke und 13
Andrucke vor; 22 weitere Blatter waren in Arbeit. Die Bearbei-
tung der restlichen 17 Blatter wird 1971 aufgenommen werden.
Die erste Auflage des ganzen Kartenwerkes wird Mitte 1972
vorliegen. Alle neu uns zur Verfligung gestellten geologischen
Dokumente werden in die Gewé&sserschutzkarte verarbeitet
und den Gemeinden bekanntgegeben, desgleichen sich erge-
bende Zonen&nderungen, damit einerseits der Schutz der Ge-
wasser den neuen Erkenntnissen angepasst wird, andererseits
nicht unnétig Schutzmassnahmen verlangt werden.

G. Gewisserschutzlaboratorium

Die Zahl der im Labor untersuchten Proben betrug 3154 gegen-
tiber 3025 im letzten Jahr. Dazu'kommen zahlreiche Kontroll-
analysen auf Kldranlagen, die von der Laborregistratur nicht
erfasst werden.

Die Proben verteilen sich auf die einzelnen Sachgebiete wie
folgt (in Klammern Zahlen des Vorjahres):

Seeuntersuchungen ............coveevvunnn 1679 (1397) 53,2% (46,2%)
Flussuntersuchungen ................... 525 (768) 16,6% (25,4%)
Kl8ranlagen : . ; ; cesmmmns s 65 5 5 5 s 289 (152) 9,3% (5,0%)
Kohlenwasserstoffe ..................... 223 (325) 7,1% (10,8%)
Abwasser ................ 136 (125) 43% (4,1%)
Brauchwasser .............. 104 (4) 33% (0,1%)
Gewasserverschmutzungen 55 (47) 1,7% (1,6%)
Fischvergiftungen ................coeten 51 (119) 1,6% (3,9%)
Untersuchungen im Zusammenhang mit

TrINKWASSEr ivisassisvvvivivnisssssavens 34 (41) 11% (1,4%)
Badewasser .............ciiiiiiiiiie, 32 (40) 1,0% (1,3%)
DiIVOrSOS i s 5 & 5 & 5 svstisreismins § 5 5 § 8 SRS 26 (7) 08% (02%)

Die Zahl der Eingénge betrug 398 (322).

Ferner wurden 118 Kontrollbesuche auf Kldranlagen durchge-
fuhrt.

Von den insgesamt 29 Fischvergiftungen, die dem Fischereiin-
spektorat gemeldet wurden, gelangten 9 (18) bei uns zur Unter-
suchung. Ferner wurden 15 (15) Gewé&sserverschmutzungen
ohne Kohlenwasserstoffe bearbeitet.

Es wurden folgende Ursachen ermittelt:

Fisch- Gewdsserver-
vergiftungen  schmutzungen
Cyanide o .eonvoemsssanisiicemmpnssssss 1 —
Jauche und Siloabwasser .............. 1 5
Spritzmittel 1 —
SAULEH 5 ¢ o vbniionhd 528 5 8§ ¥ & RLREPRRITNNS 1 1
Industrielle Abwaésser, inkl. Metalle ... .. — 7
Schlamm : covsemenss 55§ 1§ 8 danommses - 1
Falle ohne gifthaltige Proben (d.h. Ursa
che nicht ermittelbar) .................. 5 1

Der grosste Teil der untersuchten Proben entfiel auf die routi-
neméassigen See- und Flussuntersuchungen. Es handelt sich
um die monatlichen Ausflusskontrollen von Brienzer-, Thu-
ner-, Bieler-, Neuenburger- und Murtensee sowie um die vier-
teljahrlichen Kontrollen von 7 kleinen Seen. Dazu kommen Tie-
fenprofile im Bielersee. Bei den Flussuntersuchungen steht an
erster Stelle die monatliche Uberpriifung der Aare, im Zusam-
menhang mit dem Atomkraftwerk Mihleberg.

Bedeutend in den Vordergrund geriickt sind die Kontrollen der
Kldranlagen. Es konnten im Berichtsjahr 23 regionale- und Ge-
meindekldranlagen sowie 1 Anlage fiir eine Grossiiberbauung
untersucht werden. Im allgemeinen darf gesagt werden, dass
die Leistungen der bisher ersteliten Anlagen recht zufrieden-
stellend sind. In ldndlichen Gegenden ist an gewissen Orten
noch immer die Einwirkung von Jauche festzustellen, wéhrend
anderweitig durch ein weitgehend industrialisiertes Einzugsge-
biet-manchmal Betriebsstdrungen auftreten, deren Behebung
nicht immer ganz einfach ist. Es ist ein noch offenes Postulat,
dass Gemeinden und Regionen ihre Abwasserlieferanten zu
grésster Disziplin in bezug auf die zuldssigen Abwasserarten
und eventuellen Vorbehandlungen anhalten.

Die relativ hohe Zahl an Brauchwasserproben stammt aus
einer Untersuchungsserie des Fischereiinspektorates, womit
einige Wasserentnahmeorte im Aaretal auf ihre Brauchbarkeit
fiir eine neue Fischzuchtanlage gepriift wurden.

VIII. Rohrleitungsanlagen

Das eidgendssische Rohrleitungsgesetz Ubertragt die Auf-
sicht iiber gewisse Rohrleitungen dem Kanton. Die Einfiihrung
des Erdgases bewirkt, dass unsere Direktion auch Gasleitun-
genin der Stadt Bern und in allen dem Gasverbund angeschlos-
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senen Gemeinden Gberwachen muss. Durch die zunehmende
Bautétigkeit treten immer mehr Schéden an diesen Rohrlei-
‘tungsanlagen auf. Im Berichtsjahr wurden erteilt:

2 Rohrleitungsbewilligungen fiir Gas,

2 definitive Betriebsbewilligungen fiir Gasleitungen,

3 Bewilligungen flir Arbeiten im Bereich von Gashochdrucklei-
tungen.

IX. Atomkraftwerk

Am 7.0ktober 1970 erhielt unsere Direktion vom Eidgendssi-
schen Amt fiir Energiewirtschaft den Sicherheitsbericht fiir
das Atomkraftwerk Miihleberg zur Stellungnahme. Es ist vor-

Vom Regierungsrat genehmigt am 4. Mai 1971.

Begl. Der Staatsschreiber i. V.: Hidusler

gesehen, das Atomkraftwerk im Sommer 1971 in Betrieb zu
nehmen. - .

Die Frage der Wasserkiihlung bei Atomkraftwerken wurde von
der eidgendssischen Kommission weiterbehandelt. Es zeigte
sich, dass hier nicht nur innerschweizerische, sondern auch
internationale Verhdltnisse beriicksichtigt werden miissen.
Von seiten der solothurnischen Behérden erhielten wir den
Standortsbericht fiir das Atomkraftwerk Gésgen und von sei-
ten der Bernischen Kraftwerke Unterlagen fiir die Priifung des
Standortes des Atomkraftwerkes Graben.

Bern, im Mérz 1970

Der Direktor:
Huber



Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

196

91601039/ vam

0

aulella}nNOs Nea/Jassempuniy
|a1o1343dns juswa|N023
ssnjjqy usyae|1aqo n
suoljeydidsaid/BejyssiapaiN ®

S3INOIYLIWOHAAH "INVD SNOILVLS
N3T731S IHOSIYLIWOHAAH "LNVH

anbiBojoispAy anA ap julod ne
JUSWBAISN|OXd SIAY| %
ysseytd yosibojoipAy anu‘GgL-6961 §
SIN0J ua _”_H_H_”_”_H—H:
puajne| f 9/-0L6k
S$4N0d U3
pusjne| ‘ g/-6961 =_=EEE

29ujwiay aseyd a13 |
uassojyosabqe aseyq-1‘g9-2961
0461 NId S3N0O
-190103D0HAAH S3dN13 s3da 1v13d

0461 IAN3 NIDONNHINSHILNN
NIHISIDOTOIDOHAAH H3A ANVIS




21601099/ ¥vam

6v¢Cl

6ccl . 8¢cl

eck

Hel

irtschaft

Verkehr, Energie- und Wasserw

\‘

\\%“% \W
e =7 &

\

9
\\N% ¥ /lCl [ f9ClL mKN&
\KA\ s |

aanaide,p 1, € sjqruodsip [
k . N\ \
uonjesedaid us 80LL XOFF 90t GOlLL YOLL
Bunjiaqaeag uj 7
0/6l NI4/73AN3 &
3

1801 801 G80| 801
XNv3 S3d NOILO310Hd v130 31dvo v13d 1vi3 - %
ALHVYIZLNHIOSHYISSIVMIO H3A ANVIS o

Az
Bow 9901 ol 901

~







	Verwaltungsbericht der Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft

